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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1997

Norm

MRG §30 Abs2 Z4 B

1. MRG § 30 heute

2. MRG § 30 gültig ab 01.01.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2001

3. MRG § 30 gültig von 01.03.1991 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 68/1991

Rechtssatz

Zwischen dem "bloß unwesentlichen Benützungsvorbehalt" als Unterfall der gänzlichen Weitergabe und dem Fall der

teilweisen Weitergabe des Bestandgegenstandes nach § 30 Abs 2 Z 4 Satz 2 MRG besteht der Unterschied, daß im

zweiten Fall auch (wirtschaftlich) wesentliche Teile des Mietgegenstandes vom Vorbehalt betro@en sein können, der

aufgekündigte Mieter diese Räume aber nicht zur Befriedigung seines Wohnbedürfnisses braucht.Zwischen dem "bloß

unwesentlichen Benützungsvorbehalt" als Unterfall der gänzlichen Weitergabe und dem Fall der teilweisen Weitergabe

des Bestandgegenstandes nach Paragraph 30, Absatz 2, Zi@er 4, Satz 2 MRG besteht der Unterschied, daß im zweiten

Fall auch (wirtschaftlich) wesentliche Teile des Mietgegenstandes vom Vorbehalt betro@en sein können, der

aufgekündigte Mieter diese Räume aber nicht zur Befriedigung seines Wohnbedürfnisses braucht.
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